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236
Energieeffizientes Betreiben und Nutzen

von Gebäuden des Landes Nordrhein-Westfalen
(Energiespar-Hinweise NRW)

RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr 
– B 1013.27.01
v. 11. 11. 2009

1.
Anwendungsbereich

Die Energiespar-Hinweise NRW richten sich an die Be-
treiber der gebäudetechnischen Anlagen (z. B. BLB NRW, 
Universitäten und Hochschulen) und die Beschäftigten 
in den von Dienststellen und Einrichtungen, Universitä-
ten und Hochschulen, Landesbetrieben und Sonderver-
mögen des Landes genutzten, landeseigenen oder ange-
mieteten Gebäuden.

Aus den Hinweisen sind bei Anmietungen keine Kosten-
tragungspfl ichten abzuleiten, die über die mietvertragli-
chen Regelungen hinausgehen.

2.
Gebäudenutzung

Türen, Fenster und Rettungswege sowie Zu- und Abluft-
öffnungen dürfen nicht verstellt und ihre Querschnitte 
nicht verengt werden. 

Technische Betriebsräume sind ausschließlich gemäß ih-
rer Funktion zu nutzen und in einem sauberen Zustand 
zu halten. Die Lagerung betriebsfremder Gegenstände 
ist nicht erlaubt.

Betreibern ist der Zugang zu den technischen Anlagen in 
geeigneter Weise zu ermöglichen. Das gilt auch außer-
halb der Nutzungszeiten, wenn von technischen Anlagen 
Gefahren oder Schäden ausgehen.

Die technischen Anlagen in den Betriebsräumen sind nur 
durch Fachpersonal zu bedienen, das durch den Betrei-
ber beauftragt wurde. 

3.
Heizanlagen

Die nachfolgend genannten Raumtemperaturen beziehen 
sich bei Verwaltungsgebäuden und vergleichbaren Ge-
bäuden grundsätzlich auf eine Nutzung innerhalb des 
Arbeitszeitrahmens unter Berücksichtigung der fl exibili-
sierten Arbeitszeiten. Abweichende Nutzungszeiten, z. B. 
an Feiertagen und arbeitsfreien Tagen, sind in den Zeit-
programmen der Regelung zu berücksichtigen.

Die Regelung der Heizanlage ist so einzustellen, dass die 
folgenden Raumtemperaturen nicht überschritten werden:

12 °C:  Flure, Treppenhäuser, Geräteräume, Arbeits-
räume bei überwiegend körperlicher Tätigkeit

15 °C:  Toiletten, Nebenräume, Flure für den zeitweiligen 
Aufenthalt 

17 °C:  Werkräume, Küchen, Arbeitsräume bei überwie-
gend nicht sitzender Tätigkeit, Turnhallen

20 °C  Büroräume, Sitzungssäle, Unterrichtsräume, Auf-
enthaltsräume, Hafträume

22 °C:  Umkleide- und Waschräume

24 °C: Duschräume

Zulässige Raumtemperaturen für weitere Raumarten 
sind der AMEV-Empfehlung Heizbetrieb 2001 zu ent-
nehmen. In Krankenhäusern sind im Heizfall die in DIN 
1946-4 festgelegten Mindest-Raumlufttemperaturen ein-
zuhalten. 

Heizkörperthermostatventile sind auf die zulässige 
Raumlufttemperatur zu begrenzen.

Der Betrieb der Heizanlagen ist in der Regel von Okto-
ber bis zum April erforderlich. In den übrigen Monaten 
soll nur geheizt werden, wenn die zulässige Raumtempe-
ratur zu Nutzungsbeginn um mehr als 2 Kelvin unter-
schritten wird und abzusehen ist, dass die kühle Witte-
rung anhält.

Die Beheizung der Gebäude ist mit Hilfe der Regelungs-
technik auszuschalten, wenn die Außentemperatur 15 °C 
übersteigt. 

Eine Anpassung der Temperaturgrenzwerte infolge topo-
grafi scher, klimatischer oder gebäudespezifi scher Ein-
fl üsse sowie nutzungsbedingter Anforderungen ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen zulässig.

Unter Berücksichtigung der Speicherfähigkeit von Bau-
teilen und Baumassen ist die Beheizung auf die Nut-
zungszeit der Gebäude zu beschränken. Durch Abschal-
ten oder deutliches Absenken der Vorlauftemperatur um 
ca. 20 – 30 Kelvin ist ein möglichst geringer Energiever-
brauch der Heizungsanlage sicherzustellen.

Dauerlüftung der Räume bei gleichzeitigem Heizbetrieb 
ist unzulässig. Zum Lüften der Räume sollen die Fenster 
max. 10 Minuten geöffnet werden (Stoßlüftung). Die 
Heizkörperventile sind während dieser Zeit zu schließen.

Außerhalb der Nutzungszeit sind Fenster und Türen 
grundsätzlich geschlossen zu halten. 

Die Wärmeabgabe von Heizkörpern darf nicht durch 
Möbel, Vorhänge o.ä. gemindert werden. 

Der Betrieb elektrischer Zusatzheizungen ist grundsätz-
lich nicht zulässig. Falls in Sonderfällen (z. B. Nutzung 
einzelner Räume außerhalb des Arbeitszeitrahmens) die 
Wirtschaftlichkeit von Elektro-Heizgeräten nachgewie-
sen wird, dürfen fest installierte temperatur- und zeitge-
steuerte Heizgeräte verwendet werden.

4.
Sanitäranlagen

Undichtigkeiten von Armaturen an Sanitärobjekten und 
anderen Wasserentnahmestellen sind unverzüglich der 
Hausverwaltung mitzuteilen und im Rahmen der In-
standsetzung zu beseitigen. Beim Austausch ist der Ein-
satz Wasser sparender Armaturen zu berücksichtigen.

Kleinspeichergeräte sind nur bei tatsächlichem Warm-
wasserbedarf (z. B. Gebäudereinigung) einzuschalten.

Stagnierendes Trinkwasser ist zu vermeiden. Bei Hygie-
neproblemen ist durch Nutzer und Betreiber gemeinsam 
zu klären, ob vorhandene Zapfstellen im Hinblick auf 
die aktuelle Nutzung noch notwendig sind. Nicht mehr 
erforderliche Zapfstellen sind außer Betrieb zu nehmen.

5.
Lüftungs- und Kühlanlagen

Die freie Außenluftkühlung ist vorrangig zu nutzen.

Verschattungsvorrichtungen sollen bei Sonneneinfall 
durch elektronische Regelung oder von den Nutzern so 
weit geschlossen werden, dass die Kühllast weitestge-
hend reduziert wird, aber noch ausreichendes Tageslicht 
im Raum gewährleistet ist. 

In mechanisch gelüfteten oder klimatisierten Räumen 
sind die Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

Kühlanlagen für Arbeitsräume dürfen erst in Betrieb ge-
nommen werden, wenn eine Raumtemperatur von 26 °C 
nicht nur kurzzeitig überschritten wird. 

Kühlanlagen für Räume ohne ständige Arbeitsplätze 
(z. B. DV-Räume) sollen erst ab einer Raumtemperatur 
von 28 °C in Betrieb genommen werden; dabei sind die 
Herstellerangaben zu beachten.

Bei Kühlanlagen mit Konstantregelung ist der Sollwert 
der Raumtemperatur auf 26 °C bzw. 28 °C einzustellen. 
Kühlanlagen mit gleitender Temperaturregelung sind so 
einzuregulieren, dass ab 26 °C Außentemperatur die 
Raumtemperatur gleitend nach dem oberen Grenzwert 
der DIN 1946-2 geregelt wird.

Wenn anhaltend erhöhte Außentemperaturen dazu füh-
ren, dass die Kühlung durch raumlufttechnische Anlagen 
nicht ausreicht, sollen administrative Maßnahmen er-
griffen werden, um möglichst behagliche Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten zu schaffen (z. B. frühzei-
tige zentrale Aktivierung des äußeren Sonnenschutzes, 
zeitlich begrenzte Flexibilisierung der Arbeitszeiten). 
Der Einsatz mobiler Ventilatoren und Kälteanlagen ist 
nur in besonderen Fällen zulässig.
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6.
Elektroanlagen und Elektrogeräte

Elektrische Anlagen und Geräte sind nur bei tatsächli-
chem Bedarf in Betrieb zu nehmen. Nicht mehr benötigte 
Verbraucher sind vom Netz zu trennen.

Die künstliche Beleuchtung ist auszuschalten, wenn am 
Arbeitsplatz ausreichend Tageslicht vorhanden ist oder 
der Raum nicht genutzt wird. Bei mehrstufi ger Beleuch-
tungsschaltung sind nur die tatsächlich benötigten Leuch-
ten einzuschalten. Während der Gebäudereinigung ist die 
Beleuchtung auf den erforderlichen Bedarf zu begrenzen.

Allgebrauchsglühlampen sollen beim Austausch durch 
Kompaktleuchtstofflampen ersetzt werden.

Der Betrieb von privaten Elektrogeräten ist grundsätz-
lich nicht zulässig. Erteilt die Hausverwaltung im Aus-
nahmefall eine Genehmigung, so hat sie die regelmäßige 
sicherheitstechnische Überprüfung des Gerätes gemäß 
BGV A3 sicherzustellen. 

Der Energiesparmodus von Rechnern und Bildschirmen 
ist zu aktivieren. Bei Nichtnutzung (z. B. Dienstende und 
während längerer Abwesenheit) sollen Rechner und 
Bildschirme vom Netz getrennt werden.

Zentrale Komponenten wie Kopierer, Netzwerkdrucker 
und Netzplotter sollen zeitgesteuert (z. B. durch Zeit-
schaltuhren mit Wochenprogrammierung) betrieben und 
bei Nutzungsende ausgeschaltet werden.

Der dezentrale Einsatz vieler elektrischer Kleinverbrau-
cher ist zu vermeiden. Bei Nutzungsänderungen und 
Neubeschaffungen sind die Möglichkeiten zentraler Lö-
sungen (z. B. Teeküchen, Netzwerkdrucker) zu untersu-
chen, die den Stromverbrauch, die Leistungsspitzen, die 
Stromkosten und die Brandgefahr reduzieren.

Bei Neubeschaffung und Austausch von Elektroanlagen 
und Elektrogeräten sind energieeffiziente Techniken und 
Geräte einzusetzen. 

7.
Nutzungsspezifi sche Anlagen

Kühlgeräte sind mit möglichst hoher Temperatur zu be-
treiben (Kühlschränke +8 °C, Gefrierschränke -18 °C). 
Die Temperaturen und die Dichtheit der Geräte sind re-
gelmäßig im Rahmen der Wartung zu kontrollieren. Die 
Kühlgeräte sind rechtzeitig abzutauen.

Zentrale Kaffee- und Getränkeautomaten sollen zeitge-
steuert betrieben werden.

8. 
Instandhaltung 

Der Betreiber hat die ordnungsgemäße Instandhaltung 
(Wartung, Inspektion und Instandsetzung) der techni-
schen Anlagen nach den technischen Regelwerken (siehe 
TGA-Empfehlungen NRW) und Herstellervorgaben si-
cherzustellen.

9.
Nutzerverhalten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind darüber zu 
informieren, durch welches Verhalten sie ihren Beitrag 
zur Energieeinsparung am Arbeitsplatz leisten können. 
Die Informationen (z. B. über den Energieverbrauch und 
die Energiekosten) sollen regelmäßig – spätestens alle 
drei Jahre – aktualisiert und dokumentiert werden. 

Die zuständige Dienststelle kann sich dabei vom BLB 
NRW oder der EnergieAgentur.NRW beraten lassen.

10. 
Optimierung des Anlagenbetriebes

Um die technischen Anlagen entsprechend den Nut-
zungsbedingungen optimal einzustellen, ist ein Energie-
monitoring durchzuführen. Dies gilt vor allem für Neu-
baumaßnahmen und für Baumaßnahmen im Bestand, die 
den Energieverbrauch wesentlich beeinfl ussen.

Dabei sind die vorgenommenen Einstellungen zu über-
prüfen und bei Bedarf anzupassen. An Hand der Ver-
brauchsdaten soll die für den Betrieb zuständige Stelle 
die Betriebsparameter der technischen Anlagen nach 
energieeffizienten Erfordernissen optimieren. Des Weite-

ren können für die Beschäftigten erste Hinweise für eine 
effiziente Gebäudenutzung abgeleitet werden.

Im Gebäudebestand sollen sinnvolle Verbesserungen 
(z. B. Ausbau der Zählerstruktur zur weiteren, aufwärts-
kompatiblen Differenzierung der Verbrauchsauswertun-
gen) bilateral zwischen dem Vermieter und den für den 
Betrieb zuständigen Stellen abgestimmt werden.

11.
Energiedatenerfassung und -auswertung

Um die Energieverbräuche der vom Land genutzten Ge-
bäude beurteilen zu können, werden ihre jährlichen Ver-
brauchsdaten durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
(BLB) NRW erfasst und zentral ausgewertet. 

Soweit die Gebäude vom BLB NRW betrieben werden, 
verwendet er die im Rahmen der Nebenkostenabrech-
nung erfassten Verbrauchsdaten. 

Die anderen Betreiber (z. B. Universitäten, Hochschulen) 
teilen nach Erstellung bzw. Eingang der Jahresabrechnun-
gen – spätestens jedoch bis zum 1. 6. des laufenden Kalen-
derjahres – die Verbrauchs-, Kosten- und Flächendaten 
dem BLB NRW mit. Die Übermittlung der Daten erfolgt 
an Hand einer elektronischen Vorlage des BLB NRW.

Den Universitätsklinika wird empfohlen, bei der Ener-
giedatenerfassung entsprechend zu verfahren.

Der BLB NRW erstellt jährlich ressortspezifi sche 
Auswertungen des Energieverbrauchs der erfassten Lie-
genschaften und Gebäude. Zusätzlich stellt er die 
Gesamtergebnisse der einzelnen Ressorts in einer res-
sortübergreifenden Übersicht zusammen. Die Ressort-
auswertungen und Gesamtübersichten leitet er den 
obersten Landesbehörden zu.

Die obersten Landesbehörden informieren die Landes-
einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich jährlich 
über die Ergebnisse der Energieverbrauchsauswertung.

12.
Sonstige Regelungen

Ergänzend gelten die vom Land eingeführten TGA-Emp-
fehlungen NRW, vor allem die AMEV-Empfehlungen zur 
wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sparsamen 
Verwendung von Energie und Wasser und für das Bedie-
nen und Betreiben von technischen Anlagen in öffentli-
chen Gebäuden.

Sie sind abrufbar auf der Internetseite des für Bauange-
legenheiten des Landes zuständigen Ministeriums unter 
dem Link: http://www.mbv.nrw.de/service/Downloads/
Bauverwaltung/TGA-Empfehlungen_NRW/Index.php

13.
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. 12. 2009 in 
Kraft. 

Zugleich wird der Runderlass des Ministeriums für Städ-
tebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen „Hinweise für das energiesparende Be-
treiben und Nutzen von Gebäuden des Landes NRW – 
Energiespar-Hinweise NRW“ vom 19. 9. 2003 – II A 4 – B 
1013.27.01 (MBl. NRW. S. 1126) aufgehoben.

– MBl. NRW. 2009 S. 546

702
Änderung der 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
für Forschung, Innovation und Technologie des 

Landes Nordrhein-Westfalen (FIT) 
Gem.RdErl. d. Ministeriums für Innovation, Wissen-

schaft, Forschung und Technologie, der Staatskanzlei 
und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und 

Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
v. 17. 11. 2009

Die Anlage 5 der Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen für Forschung, Innovation und Technologie 
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des Landes Nordrhein-West falen (FIT), Gemeinsamer 
Runderlass des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie, der Staatskanzlei 
und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie vom 20. August 2008 (MBl. NRW. S. 459), erhält 
die aus dem Anhang zu diesem Gemeinsamen Runderlass 
ersichtliche Fassung.

Im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und dem Minis-
terium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

Düsseldorf, den 17. November 2009

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Dr. W i e l a n d
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Anlage 5 

I. Zuständige Stellen der Technologie- und Innovationsförderung  (Nrn.  7.1, 7.2 FIT) 

Lfd. Technologiebereich/                        Z   u   s   t   ä   n   d   i   g   e       S   t   e   l   l   e   
Nr.   Branche                                          Antragstellung                             Bewilligungsbehörde      
                                                               Nr. 7.1  FIT                                  Nr. 7.2 FIT 

1 Medien-                                                           Staatskanzlei                                                    Staatskanzlei 
            einschließlich der hierfür                             Stadttor 1                                                          Stadttor 1 
            erforderlichen flankierenden Dienst-  
            leistungen für Innovation und                      40219 Düsseldorf                                             40219 Düsseldorf 
            Technikentwicklung und der damit 
            zusammenhängenden Technolo- 
            gischen Infrastruktur mit Ausnahme 
            von Technologiezentren 

2 a) Chemische Industrie, Life-Science               NRW.Bank                                                         NRW.Bank 
           (Bio- und Gentechnologie,                            Johanniterstrasse 3                                          Johanniterstrasse 3 
           Gesundheitswesen, Ernährung,                                                                                        
           Gerontotechnologie), Umwelttech-         48145 Münster                                                  48145 Münster
           nologien, Wasserwirtschaft,                                                                                         
           Technologien der Qualitätssicherung,         Projektträger Jülich                                         Projektträger Jülich 
            Neue Werkstoffe,  innovative                       Forschungszentrum Jülich PTJ                      Forschungszentrum Jülich PTJ 
            Dienstleistungen,                                           Wilhelm-Johnen-Strasse                                  Wilhelm-Johnen-Strasse 
            Informations- und Kommunikations-          
            technologien                                                   52425 Jülich                                                      52425 Jülich 

   b) Flankierende Dienstleistungen für                NRW.BANK                                                      NRW.Bank 
           Innovation und Technologieentwicklung     Johanniterstraße 3                                          Johanniterstraße 3 

           sowie wirtschaftsbezogene innovative         48145 Münster                                                 48145 Münster
           Dienstleistungen für Logistik, Transfer 
           Wissenschaft / Wirtschaft, Innovations-       Projektträger Jülich                                         Projektträger Jülich 
           wettbewerbe                                                     Forschungszentrum Jülich (PTJ)                  Forschungszentrum Jülich (PTJ) 
           Gründer- und Innovationszentren                 Wilhelm-Johnen-Strasse                                Wilhelm-Johnen-Strasse 
           ohne Technologiezentren  
              52425 Jülich                                                    52425 Jülich 
                         

                
               

   c)  Innovationsprojekte von übergeordneter    Ministerium für Innovation, Wissenschaft,  Ministerium für Innovation,  
            und grundsätzlicher Bedeutung                   Forschung und Technologie                         Wissenschaft, Forschung und  
                                                                                     des Landes Nordrhein-Westfalen                 Technologie 
                                                                                                           des Landes Nordrhein-Westfalen 

                                                                                     Völklinger Strasse 49                                     Völklinger Strasse 49 
                                                                                     40221 Düsseldorf                                           40221 Düsseldorf 

         Ministerium für Wirtschaft,    Ministerium für Wirtschaft, 
              Mittelstand und Energie    Mittelstand, und Energie  
                        des Landes Nordrhein-Westfalen   des Landes Nordrhein-Westfalen 

               Haroldstraße 4     Haroldstraße 4 
              40213 Düsseldorf     40213 Düsseldorf 
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Anlage 5 

3 a) Produktionstechnologien, Maschinen-         NRW.Bank                                                       NRW.Bank 
           und Fahrzeugbau, Textil, Bekleidung,          Johanniterstrasse 3                                       Johanniterstrasse 3 

           Werkstofftechnologien, Stahl, Metalle,                                                                              
           Glas, Keramik, Luft- und Raumfahrt, Bau,   
           Steine und Erden, Holz, Möbel, Papier,        48145 Münster                                                 48145 Münster
           Mikro- und Nanotechnologien, Elektro-                                                                               
           technik, Optik, Feinwerktechnik, Druck-       Projektträger Jülich                                       Projektträger Jülich 
           industrie, neue Materialien                             Forschungszentrum Jülich (PTJ)                 Forschungszentrum Jülich (PTJ) 
                                                                                     Wilhelm-Johnen-Strasse                               Wilhelm-Johnen-Strasse 

                                                                                     52425 Jülich                                                   52425 Jülich 

b) Technologische Infrastruktur und                NRW.BANK                                                      NRW.Bank 
Technologiezentren                                        Johanniterstrasse 3                                       Johanniterstrasse 3 

          und                                                                   48145 Münster                                                 48145 Münster 
Flankierende Dienstleistungen für                                                          

 Technologieentwicklung und                          
          Technologietransfer                                        Projektträger Jülich                                        Projektträger Jülich 
                                                                                     Forschungszentrum Jülich (PTJ)                  Forschungszentrum Jülich (PTJ) 
                                                                                    Wilhelm-Johnen-Strasse                                Wilhelm-Johnen-Strasse 
                                                                                    52425 Jülich                                                    52425 Jülich 

c) Technologie- und Technologietransfer-          Ministerium für Innovation, Wissenschaft,  Ministerium für Innovation, 
projekte von übergeordneter und grund-       Forschung und Technologie                         Wissenschaft, Forschung und 

         sätzlicher Bedeutung                                       des Landes Nordrhein-Westfalen                  Technologie
                                                                                                         des Landes Nordrhein-Westfalen   

                                                                                     Völklinger Strasse 49                                     Völklinger Strasse 49 
                                                                                    40221 Düsseldorf                                            40221 Düsseldorf 

              Ministerium für Wirtschaft,    Ministerium für Wirtschaft, 
             Mittelstand und Energie    Mittelstand und Energie 
             des Landes Nordrhein-Westfalen                 des Landes Nordrhein-Westfalen 

             Haroldstraße 4      Haroldstraße 4 
              40213 Düsseldorf     40213 Düsseldorf 

      

II. Abweichende Regelung 

Für die Durchführung von Sonderprogrammen und gemeinsamen Aktionsprogrammen der 
Bewilligungsbehörden (z.B. Innovationswettbewerbe gemäß Nr. 1. Abs. 2 FIT) können 
abweichende Zuständigkeiten festgelegt werden. 

– MBl. NRW. 2009 S. 547
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71340
Richtlinien zur Erhaltung der Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster

(Übereinstimmungs-Richtlinien)
AV d. Justizministeriums (3850-I. 42) 

und RdErl. d. Innenministeriums (32-51.10.02-8410) 
v. 29. 10. 2009

I.
Auf Grund des § 1 Abs. 4 der Grundbuchordnung und 
des § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Kata-
stergesetz VermKatG NRW) i. V. m. § 13 der Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG 
NRW) sowie der Bestimmungen über die Führung des 
Liegenschaftskatasters in Nordrhein-Westfalen (Liegen-
schaftskatastererlass – LiegKatErl.) in ihrer jeweils ak-
tuellen Fassung wird zur Erhaltung der Übereinstim-
mung zwischen dem Grundbuch und dem Liegenschafts-
kataster Folgendes angeordnet:

1.1
Die in den Grundbüchern enthaltenen Angaben im Be-
standsverzeichnis, die aus dem Liegenschaftskataster 
entnommen sind, und die in dem Liegenschaftskataster 
enthaltenen Angaben zum Grundstück und zum Bestand, 
die aus dem Grundbuch entnommen sind, werden nach 
Maßgabe dieser Vorschriften in gegenseitiger Überein-
stimmung gehalten.

Jede Stelle trägt in ihrem Geschäftsbereich die Verant-
wortung dafür, dass die Daten richtig und vollständig 
übermittelt bzw. übernommen werden.

1.2
Auf die doppelte Führung von Daten des Liegenschafts-
katasters im Grundbuch bzw. des Grundbuchs im Lie-
genschaftskataster soll verzichtet werden, sobald die di-
gitale Vernetzung beider Systeme datenverarbeitungs-
technisch und fachlich (Fachverknüpfung) realisiert und 
rechtlich zugelassen sein wird. Näheres wird zu gegebe-
ner Zeit einvernehmlich bestimmt.

1.3
Die nach § 3 Abs. 2 GBO buchungsfreien Grundstücke 
sowie die noch nicht im Grundbuch eingetragenen 
Grund- bzw. Flurstücke sind im Liegenschaftskataster 
im Nummernbereich ab 90.000 zu führen. Das Grund-
buchamt legt in diesem Nummernbereich keine Grund-
buchblätter an. Bereits angelegte Grundbuchblätter im 
Nummernbereich ab 90.000 sind zu schließen und neu 
anzulegen.

2.1
Die Erhaltung der Übereinstimmung erfolgt durch lau-
fende Übersendung der Veränderungsdaten in elektroni-
scher Form. 

Daneben werden vorübergehend Eintragungsnachrich-
ten (vom Grundbuch- zum Katasteramt) bzw. Fortfüh-
rungsmitteilungen (vom Kataster- zum Grundbuchamt) 
in analoger Form (z. B. Papier oder pdf-Dokument) über-
mittelt.

Für den Fall, dass der elektronische Austausch aus tech-
nischen oder fachlichen Gründen nicht erfolgen kann, ist 
auf der entsprechenden analogen Mitteilung ein deutli-
cher Hinweis anzubringen, dass Veränderungsdaten in 
elektronischer Form nicht übermittelt werden konnten.

2.2
Sobald die rechtlichen und technischen Voraussetzungen 
geschaffen worden sind, erzeugt das Grundbuchamt die 
nach § 10 GBO erforderlichen Unterlagen aus den digi-
talen Veränderungsdaten des Katasteramtes. Bis dahin 
ist über die elektronische Datenabgabe hinaus eine zu-
sätzliche analoge Mitteilung (siehe Nr. 2.1 Satz 2 und 3) 
durch das Katasteramt erforderlich.

2.3
Diese Richtlinien regeln die Erhaltung der Übereinstim-
mung zwischen dem Grundbuch (Bestandsverzeichnis) 
und dem Liegenschaftskataster bei einer Führung der 

Grundbücher durch das jeweilige Fachverfahren. Der er-
forderliche Datenaustausch zwischen den Kataster- und 
den Grundbuchämtern erfolgt auf Grundlage der Solum-
STAR-Richtlinien des Justizministeriums und der hierzu 
ergangenen Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung 
(1512 – I. 14).

3.1
Das Grundbuchamt teilt Veränderungen der grundbuch-
mäßigen Bezeichnung eines Grundstücks sowie Verände-
rungen im Bestandsverzeichnis und in der ersten Abtei-
lung des Grundbuchs nach Maßgabe von § 55 GBO und 
XVIII/1 der Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen 
(MiZi) dem Katasteramt mit.

3.2
Nummer 3.1 gilt auch für Korrekturen am Datenbestand, 
denen weder ein Antrag noch ein Ersuchen zugrunde 
liegt, z. B. als Folge eines Datenabgleichs.

4.1
Das Katasteramt vergleicht die vom Grundbuchamt 
übersandten Veränderungsdaten mit dem Inhalt des Lie-
genschaftskatasters. Etwaige Fehler sind zu analysieren, 
ggf. sind Korrekturen vorzunehmen, wenn notwendig in 
Absprache mit dem Grundbuchamt (siehe Nr. 4.2). Das 
Katasteramt verfährt entsprechend, wenn das Grund-
buchamt die Veränderungsdaten nicht elektronisch 
übersendet.

4.2
Das Grundbuchamt entscheidet über eine etwaige Be-
richtigung der Daten, für deren Führung es originär zu-
ständig ist, und gibt das Ergebnis seiner Entscheidung 
unverzüglich dem Katasteramt bekannt. Bis dahin ruht 
die Übernahme der betroffenen Veränderung im Liegen-
schaftskataster.

5
Das Grundbuchamt erhält von dem Katasteramt laufend 
die Veränderungsdaten des Liegenschaftskatasters nach 
Maßgabe der Verwaltungsvorschriften für die Fortfüh-
rung des Liegenschaftskatasters. Unbeschadet einer be-
stehenden Mitteilungspfl icht werden Änderungen zur 
Lagebezeichnung und zur Wirtschaftsart in jedem Fall 
durch die Liegenschaftskatasterverwaltungen auch in 
automatisierter Form bereitgestellt.

Veränderungsdaten werden in den folgenden Fällen 
übersandt: 

5.1
Veränderungen im Liegenschaftskataster infolge von

5.1.1
Veränderungen der geometrischen Form eines Flur-
stücks, z. B. durch Zerlegung oder Verschmelzung,

5.1.2
Veränderungen in den Eigenschaftsangaben infolge Än-
derung der Tatsächlichen Nutzungen, die zu einer Ände-
rung der Wirtschaftsart im Grundbuch führen 

5.1.3
Veränderungen in der Bezeichnung, z. B. der Flurstücks- 
oder der Lagebezeichnung, der politischen Bezirke oder 
der Vermessungsbezirke, oder

5.1.4
Bodenordnungsverfahren, soweit die Katasterämter für 
diese Mitteilungen zuständig sind;

5.2
Berichtigungen im Liegenschaftskataster infolge von

5.2.1
Berichtigungen von Schreibfehlern und ähnlichen offen-
baren Unrichtigkeiten,

5.2.2
Berichtigungen von Flächenangaben,

5.2.3
Berichtigungen von Zeichenfehlern, wenn die Liegen-
schaftskarte nicht mit ihren maßgeblichen Unterlagen 
übereinstimmt, oder
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5.2.4
Berichtigungen von Aufnahmefehlern, wenn infolge ei-
nes Irrtums bei der Aufnahme einer Grundstücksgrenze 
der Katasternachweis vom rechtmäßigen Grenzverlauf 
abweicht. In diesem Falle wird zusätzlich ein Auszug aus 
dem Liegenschaftskataster (Liegenschaftskarte) über-
sandt, der den Zustand vor und nach der Berichtigung 
darstellt;

5.3
Änderungen der Zuständigkeit für die Führung des amt-
lichen Nachweises (Bodenordnungsverfahren).

6.1
Auf Grund der Veränderungsdaten des Liegenschafts-
katasters hat das Grundbuchamt die Bestandsangaben 
des Grundbuchs unverzüglich anzupassen, soweit es 
sich bei den mitgeteilten Daten um die in Nrn. 5.1, 5.2.1 
oder 5.2.2 genannten Fälle handelt. Ist im Fall der 
Nr. 5.1.1 die Veränderung zugleich rechtlicher Art, so 
hat das Grundbuchamt über ihre Aufnahme zu ent-
scheiden. Die Mitteilungen zu Nummer 5.3 werden zu 
den Grundakten genommen und sind in die Datenbank 
einzupfl egen.

6.2
Handelt es sich um die Berichtigung eines Aufnahmefeh-
lers (Nr. 5.2.4), so hat das Grundbuchamt über die Be-
richtigung des Bestandsverzeichnisses zu entscheiden. 
Hierbei ist zu prüfen, ob der Übernahme der Berichti-
gung in das Grundbuch der öffentliche Glaube, ein Ei-
gentumserwerb durch Zuschlag oder ein ähnlicher 
Rechtsvorgang entgegensteht.

6.3
Lehnt das Grundbuchamt die Berichtigung des Be-
standsverzeichnisses auf Grund eines mitgeteilten 
Aufnahmefehlers ab, ist das Katasteramt über diese 
Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Im Fall der 
Nr. 2.1 Satz 3 ist die Fortführungsmitteilung an das 
Katasteramt zurückzusenden. Das Katasteramt macht 
hierauf die Berichtigung im Liegenschaftskataster 
rückgängig.

7
Kann eine Veränderung oder Berichtigung erst nach 
Beseitigung von Beanstandungen in das Grundbuch 
übernommen werden, so hat das Grundbuchamt in Ver-
bindung mit dem Katasteramt den Sachverhalt aufzu-
klären und, soweit erforderlich, die Beteiligten unter 
Hinweis auf ihr Interesse zur Mitwirkung zu veranlas-
sen.

8
Die Entscheidung des Grundbuchamts über die in das 
Grundbuch zu übernehmenden Veränderungen und Be-
richtigungen ist durch besondere, zu den Grundakten zu 
nehmende Verfügung zu treffen.

9
Die Bestandsangaben sind in der Weise zu berichtigen, 
dass das Grundstück mit den neuen Angaben grundsätz-
lich unter einer neuen laufenden Nummer eingetragen 
wird. § 13 Abs. 1 der Grundbuchverfügung ist entspre-
chend anzuwenden. Die Übersichtlichkeit des Grund-
buchs darf nicht gefährdet werden.

10
Einzelheiten zur Ausführung dieser Vorschriften regeln 
das Justizministerium und das Innenministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen.

II.
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. November 
2009 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2012 
 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2009 S. 551

8111
Durchführung der §§ 77 und 80 SGB IX in der 

Landesverwaltung
RdErl. d. Innenministeriums – 21-26.13.02.00 -

v. 3. 11. 2009

Nach den Regelungen des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IX) haben private und auch öffentliche Ar-
beitgeber auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.

1 
Beschäftigungspfl icht des Landes

Für die Erfüllung der aus § 77 Abs. 8 SGB IX i. V. m. 
§ 71 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX resultierenden Beschäftigungs-
pfl icht gilt das Land als ein Arbeitgeber; die Ressorts 
stellen eine zusätzliche Gliederungsebene dar, für die 
einzelne Ressortanzeigen erstellt werden.

2
Delegation auf IT.NRW

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) nimmt für den gesamten Bereich der 
Landesverwaltung und für die Verwaltung des Landtags 
gegenüber der Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirek-
tion Nordrhein-Westfalen – (ehemals Landesarbeitsamt), 
der Agentur für Arbeit Düsseldorf sowie dem zuständigen 
Integrationsamt die Aufgaben nach § 80 SGB IX wahr.

2.1
Für die Durchführung des Verfahrens der §§ 77 und 80 
SGB IX in der Landesverwaltung gilt die nachstehende 
Arbeitsanweisung.

IT.NRW stellt allen Dienststellen des Landes ein elektro-
nisches Online-Verfahren zur Verfügung, das über das 
Landes-Intranet aufgerufen wird. IT.NRW vergibt zu 
diesem Zweck die Zugangsberechtigungen. 

2.2
Sollten örtliche Arbeitsagenturen irrtümlich die Erfül-
lung der Anzeigepfl icht bei einzelnen Dienststellen des 
Landes anmahnen, so sind sie auf § 77 Abs. 8 SGB IX 
und die durch diesen Erlass getroffenen Regelungen hin-
zuweisen.

3
Bestandteile der Meldung

Zur Durchführung von § 80 Abs. 2 SGB IX ist der für 
den Sitz der Landesregierung zuständigen Agentur für 
Arbeit Düsseldorf durch IT.NRW (vgl. Ziffer 2) – geglie-
dert nach Monaten und nach Ressorts – zum 31.3. eines 
jeden Jahres für das vorausgegangene Kalenderjahr zu 
übermitteln:

3.1 
eine Anzeige 

–  der nach § 73 Abs. 1 SGB IX als Arbeitsplätze gelten-
den Stellen und 

–  der nach § 74 Abs. 1 S. 1 SGB IX nicht zur Mindest-
zahl der Arbeitsplätze zählenden Stellen, auf denen 
Auszubildende sowie Beamtinnen und Beamte auf 
Widerruf beschäftigt werden

sowie 

–  der nach § 74 Abs. 1 S. 2 SGB IX nicht zur Mindest-
zahl der Arbeitsplätze zählenden Stellen, auf denen 
Rechts- und Studienreferendarinnen und -referen-
dare beschäftigt werden sowie 

–  der nach § 73 Abs. 2 und 3 SGB IX ohne besondere 
Aufschlüsselung ebenfalls abzugsfähigen Stellen, ge-
sondert für jedes Ressort.

Zur Dokumentation der unter die Regelung des § 73 
Abs. 2 Nr. 7 SGB IX fallenden Fälle kann das Innenmi-
nisterium IT.NRW anweisen, die Zahl der Vertretungs-
fälle für Beurlaubte, gegliedert nach Monaten, für jede 
Dienststelle zu erfragen;

3.2 
ein Verzeichnis der Zahl der beschäftigten schwerbehin-
derten, gleichgestellten behinderten und sonstigen an-
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rechnungsfähigen Personen (§ 80 Abs. 1 SGB IX), darun-
ter die Zahl der sonstigen zur berufl ichen Bildung einge-
stellten schwerbehinderten und gleichgestellten behin-
derten Menschen, gesondert nach ihrer Zugehörigkeit zu 
einer dieser Gruppen.

Dabei ist zu beachten, dass sowohl keine der im Landes-
dienst befi ndlichen Berufsgruppen unbeachtet bleibt 
(Ausnahmen bilden nur die in § 73 Abs. 2 und 3 SGB IX 
genannten), als auch dass das auf Körperschaften öffent-
lichen Rechts übertragene Personal früherer Landesein-
richtungen unter die Anzeigepfl icht dieser Körperschaf-
ten fällt.

3.3
die anrechnungsfähigen Rechnungsbeträge aufgrund von 
Aufträgen an Behindertenwerkstätten nach § 140 SGB 
IX und

3.4
den Gesamtbetrag der ggf. zu entrichtenden Ausgleichs-
abgabe.

4
Rückmeldung

IT.NRW informiert die zuständigen Stellen über das Er-
gebnis der Jahresberechnung, insbesondere jedes ein-
zelne Ressort über das Teilergebnis seines Bereiches ein-
schließlich des relevanten Teilauszugs des Verzeichnisses 
in erforderlicher Anzahl und Form. 

4.1
IT.NRW legt über das Innenministerium dem Landtag 
unter Bezug auf den Beschluss vom 16.10.1951 (Druck-
sache 476 – 2. Wahlperiode -) jeweils eine Durchschrift 
der Gesamtrechnung für den Bereich der Landesverwal-
tung vor.

4.2
Gegenüber den für eine ggf. zu entrichtende Abgaben-
pfl icht ursächlichen Ressorts schlüsselt IT.NRW die auf-
zubringende Summe nachvollziehbar auf und unterrich-
tet die Ressorts über die Beschäftigungsverhältnisse, die 
Quotenerfüllung und den Abgabenbetrag. 

4.3
Zur Erfüllung der dem Land gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX 
obliegenden Unterrichtungspfl ichten gegenüber den ein-
zelnen in § 80 Abs. 2 Satz 3 SGB IX genannten Interes-
senvertretungen stellt IT.NRW den Ressorts die notwen-
digen Unterlagen (Anzeige und Verzeichnis) in zweifa-
cher Ausfertigung zur Verfügung. 

Die in § 80 Abs. 2 Satz 3 SGB IX genannten Vertretun-
gen erhalten von der Dienststelle, bei der sie gebildet 
sind, je eine Abschrift der Anzeige nach § 80 Abs. 2 SGB 
IX und des Verzeichnisses nach § 80 Abs. 1 SGB IX.

Stufenvertretungen nach § 97 SGB IX erhalten von der 
Dienststelle, bei der sie gebildet sind, die Daten des Per-
sonenkreises, für den sie originär zuständig sind.

5
Meldung an Hauptschwerbehindertenvertretung

Oberste Landesbehörden, in deren Geschäftsbereich 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für 
Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes 
ausgebildet werden, melden der Hauptschwerbehinder-
tenvertretung jährlich einmal zum 31. 12., wie viele 
schwerbehinderte Menschen im zurückliegenden Jahr in 
Ausbildungsverhältnisse eingestellt wurden.

6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt der RdErl. vom 21. 7. 2005 (SMBl. 
8111) außer Kraft.
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Anhang

Arbeitsanweisung für die Durchführung der 
§§ 77 und 80 SGB IX in der Landesverwaltung

Schwerbehinderte Menschen im Sinne dieser Arbeitsan-
weisung sind 

–  schwerbehinderte Menschen nach § 2 Abs. 2 SGB IX,

–  gleichgestellte behinderte Menschen nach § 2 Abs. 3 
SGB IX,

–  Inhaber des Bergmannsversorgungsscheins, auch 
wenn sie nicht schwerbehindert im Sinne des § 2 
Abs. 2 SGB IX sind.

Dienststellen im Sinne dieser Arbeitsanweisung sind 
nach § 87 Abs. 1 Satz 2 SGB IX die Dienststellen nach 
dem Landespersonalvertretungsgesetz.

1
Aufgaben des Landesbetriebes Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

IT.NRW hat für den Bereich der gesamten Landesver-
waltung folgende Aufgaben:

1.1
Bereitstellung und Führung des webbasierten Online-
Verfahrens sowie Bereitstellung eines aktuellen Benut-
zerhandbuchs.

1.2 
Ermittlung der Arbeitsplatzdaten auf der Grundlage der 
LBV-Stammdaten (ausgenommen Anzahl der Beurlaub-
ten mit Vertretung: Meldung durch Dienststellen)

1.3
Führung der Verzeichnisse nach § 80 Abs. 1 SGB IX und 
ihre Übermittlung an die Arbeitsverwaltung,

1.4
Erstellung der Anzeigen nach § 80 Abs. 2 SGB IX und 
ihre Vorlage an die zuständige Agentur für Arbeit Düs-
seldorf,

1.5
Errechnung der ggf. zu entrichtenden Ausgleichsabgabe 
nach § 77 SGB IX und ihre Abführung an den Land-
schaftsverband Rheinland, Integrationsamt.

Erläuterungen zu dem elektronischen Online-Verfahren 
– Dateneingabe und Druck

Die Dienststellen der Landesverwaltung melden IT.NRW 
über das webbasierte Online-Programm SWBA die für die 
Anzeige gegenüber der Arbeitsverwaltung und dem Integ-
rationsamt durch IT.NRW notwendigen Arbeitsplatzdaten 
nach § 80 SGB IX. Die Meldungen der Daten erfolgen 
nach Maßgabe der nachfolgenden Erläuterungen.

2
Dateneingabe

2.1 
Erläuterung zu den Dienststelleneingaben 

Soweit die entsprechenden Daten IT.NRW zur Verfü-
gung stehen, werden die Datenfelder vorbelegt. Sie ha-
ben im Einzelnen folgenden Inhalt:

Registerkarte Allgemein
Der Dienststellenschlüssel wird von IT.NRW vorgege-
ben.

Dienststellenbezeichnung, Straße/Postfach, PLZ, Ort, 
Betriebsnummer, zuständige Arbeitsagentur, Bemerkun-
gen

Diese Angaben sind vorgegeben und können in der Ein-
gabemaske von der Dienststelle selbst geändert werden.

Ansprechpartner(in)
Falls mehr als ein Ansprechpartner innerhalb der 
Dienststelle existiert, so kann dieser ausgewählt werden.

Betriebstätigkeit, Eigene Zuständigkeit, Telefonnummer, 
E-Mail Adresse, Fax

Diese Angaben werden aus der Datenbank von IT.NRW 
vorgeladen und können nur durch Mitteilung an IT.NRW 
geändert werden.

Registerkarte Arbeitsplätze Teil 1
Hier sind lediglich in der ausfüllbaren Spalte die Beur-
laubten, die nach § 73 Abs.2 Nr.7 SGB IX vertreten wer-
den, einzutragen. Die weiteren Angaben, wie Rechnungs-
beträge nach § 140 SGB IX in Euro und Besetzte Pfl icht-
arbeitsplätze insgesamt, werden durch die Eingabe der 
Mitarbeiter- und Rechnungsdaten automatisch ermittelt 
und in die Maske eingetragen.

Registerkarte Arbeitsplätze Teil 2
Alle Eintragungen auf dieser Registerkarte werden eben-
falls durch Eingabe der Mitarbeiter- und Rechnungsda-
ten berechnet und automatisch in die Maske geladen.

2.2 
Erläuterung zu den Mitarbeitereingaben

Personen-Nr.
Die Personennummer wird automatisch vom System er-
zeugt und ist eine frei vergebene, nicht fortlaufende 
Nummer, die lediglich der Speicherung in der Daten-
bank dient.

Die Angaben zu Nachname, Vorname, Geburtsdatum, 
Eintrittsdatum, Ausbildungsbeginn, Ausbildungsende, 
Austrittsdatum und Bemerkungen können frei eingege-
ben werden und sind teilweise mit Plausibilitätsprüfun-
gen hinterlegt, so dass eine Richtigkeit der Eingabe ge-
währleistet ist.

Doktortitel und Namensbestandteile wie „von“ sind dem 
Familiennamen, getrennt durch Komma, nachzusetzen: 
z. B. „Seibt, Dr.“

Eintrittsdatum: 
Anzugeben ist der Arbeits- bzw. Ausbildungsbeginn in 
der Dienststelle.

Austrittsdatum: 
Anzugeben ist das Datum, zu dem das Beschäftigungs-
verhältnis offiziell beendet wird oder die Anrechenbar-
keit auf einen Pfl ichtplatz nach § 73 SGB IX nicht mehr 
gegeben ist. ACHTUNG: Bitte immer ein Austrittsdatum 
angeben! Bei Löschung einer Person wird der komplette 
Datensatz gelöscht und steht für die Anrechnung nicht 
mehr zur Verfügung.

Zum Nachweis eines Ausbildungsverhältnisses ist die 
Angabe des Ausbildungsbeginns und des voraussichtli-
chen Ausbildungsendes einzutragen. Für Auszubildende, 
die nach der Ausbildung in ein Arbeits- oder Beschäfti-
gungsverhältnis übernommen werden, werden nach § 76 
Abs. 2 Satz 4 SGB IX im ersten Jahr der Beschäftigung 
automatisch zwei Pfl ichtplätze angerechnet.

Werden von anderen Dienststellen Personen unmittelbar 
nach Ausbildungsende übernommnen, ist Beginn und 
Ende der Ausbildung auch bei der Dienststelle, wo der 
Beschäftigte neu eintritt, anzugeben, damit eine Anrech-
nung auf zwei Pfl ichtarbeitsplätze im ersten Jahr der Be-
schäftigung möglich ist.

Das Geschlecht kann durch Auswahl auf den Pfeil rechts 
neben dem Kästchen ausgewählt werden.

Registerkarte Nachweisdaten
Die Angaben zu Personengruppe, bescheinigende Dienst-
stelle und Arbeitszeit pro Woche können wieder durch 
Auswahl gefüllt werden. Die entsprechenden Angaben 
zu Sitz der Dienststelle, Geschäftszeichen und Gültig ab/ 
Gültig bis – Datum kann den Schwerbeschädigtennach-
weisen entnommen werden. Ist der Ausweis unbegrenzt 
gültig, so wird durch Klick auf das Kästchen „unbefris-
tet“ der Zeitraum automatisch auf unbefristet gesetzt. 
Zusätzlich können Bemerkungen zum Nachweis eingege-
ben werden. 

Personengruppe: 
Für die Festlegung, auf wie viele Pfl ichtplätze für 
schwerbehinderte Menschen eine Anrechnung erfolgen 
kann, bedarf es der Differenzierung nach den in §§ 75 
und 76 SGB IX genannten Personengruppen.

 SB1  schwerbehinderter Mensch mit einfacher An-
rechnung

 GL1  gleichgestellter behinderter Mensch mit einfa-
cher Anrechnung (GdB von 30 bis unter 50)
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 MSB2  doppelt angerechneter schwerbehinderter 
Mensch

 MSB3  dreifach angerechneter schwerbehinderter 
Mensch

 MGL2  gleichgestellter behinderter Mensch mit dop-
pelter Anrechnung

 MGL3  gleichgestellter behinderter Mensch mit drei-
facher Anrechnung

 BS1  Inhaber eines Bergmannversorgungsscheines

Alle übrigen in §§ 75 und 76 SGB IX aufgeführten Per-
sonengruppen werden durch entsprechende Eingabe der 
Mitarbeiterdaten automatisch vom System erzeugt.

Gültigkeit: Für die Bescheinigung oder den Ausweis nach 
§ 69 SGB IX ist das Antragsdatum (Eingang des Antrags 
beim Versorgungsamt) maßgebend, es sei denn, ein beson-
deres Gültigkeitsdatum ist angegeben. Liegt keines dieser 
beiden vor, ist das Ausstellungsdatum maßgebend. Für 
die übrigen Nachweise ist vorrangig das Gültigkeitsda-
tum, ansonsten das Ausstellungsdatum maßgebend.

Befristete Bescheinigungen werden hier durch Angabe 
des Gültigkeitendes angezeigt. Unbefristete Bescheini-
gungen oder Ausweise werden mit dem Kennzeichen 
„unbefristet“ markiert. Endet eine Anrechenbarkeit 
nach §116 SGB IX durch Unterschreiten des GdB 50, 
ist das Datum des Erlöschens des Schwerbehinderten-
schutzes einzutragen. Die Schutzfrist endet erst am 
Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Un-
anfechtbarkeit des die Verringerung feststellenden Be-
scheides.

Bescheinigende Dienststelle: Es ist die Dienststelle aus-
zuwählen, die die Schwerbehinderteneigenschaft aner-
kannt hat.

Sitz der Dienststelle: Hier ist der Ort der bescheinigen-
den Dienststelle einzutragen.

Geschäftszeichen: Einzutragen ist das Geschäftszeichen 
der ausstellenden Behörde.

Arbeitszeit pro Woche: Es besteht die Möglichkeit der 
Auswahl zwischen

(1) 18 Stunden und mehr

(2)  weniger als 18 Stunden mit Zulassungsbescheid der 
AA (Arbeitsagentur) und

(3) weniger als 18 Stunden in Altersteilzeit

ACHTUNG: Lehrerinnen und Lehrer können nicht al-
leine auf der Basis ihrer Unterrichtsstunden in die 
Gruppe der Beschäftigten mit einer Wochenarbeitszeit 
von unter 18 Stunden eingestuft werden, sondern es 
muss auch die sonstige Arbeitszeit (z. B. Vor- und Nach-
bereitungszeit) berücksichtigt werden.

Zur Umrechnung der Arbeitszeit bei Lehrkräften muss 
die jeweilige wöchentliche Vollarbeitszeit ins Verhältnis 
zu den Pfl ichtstunden, die für die entsprechende Schul-
form gelten, gesetzt werden.

Registerkarte Arbeitszeitwechsel
In dieser Registerkarte sind eventuelle Arbeitwechsel 
wie Altersteilzeit oder Arbeitszeitwechsel mit Zulassung 
der Arbeitsagentur vorzunehmen.

2.3
Erläuterung zu den Rechnungseingaben
Zur Eingabe einer neuen Rechnung klickt man auf den 
Button „Neue Rechnung“. Zunächst muss eine Werkstatt 
ausgewählt werden. 

Dies geschieht durch Klick auf den Button        . Es öff-
net sich die vom Programm hinterlegte Werkstattliste. 
Mit einem Klick auf die entsprechende Werkstatt werden 
die vorhandenen Daten in die Maske übertragen. Unter 
„Rechnung bearbeiten“ müssen nun noch die weiteren 
Angaben eingetragen werden. Hierzu beachten Sie bitte 
die Erläuterungen der „Online-Hilfe“.

2.4 
Nachmeldungen
Grundsätzlich sollen alle Meldungen für das Jahr der An-
zeige bis Mitte März des Folgejahres eingegeben sein, so 

dass die Anzeige der schwerbehinderten Menschen in 
NRW pünktlich Ende März durch IT.NRW erfolgen kann. 

Sofern auch noch nach Mitte März Nachmeldungen für 
das vergangene Anzeigejahr erforderlich sind, sind diese 
auf jeden Fall in das Online-Verfahren einzugeben. 

Denn die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datenbe-
stände durch Nachmeldungen für das Vorjahr über den 
Märztermin hinaus sind Grundlage für die Ermittlung 
eines eventuellen Guthabenbetrages. Ein Zugriff ist im-
mer nur auf das jeweils vorhergehende Anzeigejahr mög-
lich. Weiter zurückliegende Jahre wurden durch IT.NRW 
bereinigt und werden als abgeschlossen betrachtet. 

3. Druck
3.1 Daten zur Dienststelle (DzD)
3.1.1
Adressmerkmale

Soweit die entsprechenden Daten IT.NRW zur Verfü-
gung stehen, werden die Datenfelder vorbelegt. Sie ha-
ben im Einzelnen folgenden Inhalt:

Dienststellenschlüssel − wird von IT.NRW automatisch 
vergeben.

Betriebsnummer – falls keine Betriebsnummer bekannt 
ist, kann die Dienststelle diese bei der Betriebsnum-
mernstelle der örtlichen Arbeitsagentur erfragen.

Diese und alle weiteren Angaben werden aus den IT.
NRW zur Verfügung stehenden Angaben in das Formu-
lar geladen. Falls Änderungen nötig sind, können diese 
in dem Menüpunkt Verwaltung – Bearbeitung Datenbe-
stand – Dienststelle – Registerkarte Allgemein- inner-
halb der Anwendung eingetragen werden. Nach erfolg-
reicher Einspeicherung sind die Daten aktualisiert. Die 
grau hinterlegten Felder können nur auf Anforderung 
der Dienststellen durch IT.NRW geändert werden. 

3.1.2 
Beschäftigungsmerkmale

Bei dem durchzuführenden „Bruttoverfahren“ werden 
auch die durch § 73 Abs. 2 und 3 SGB IX ausgenomme-
nen Personengruppen zunächst bei der Ermittlung der 
Ausgangsgröße „Arbeitsplätze insgesamt“ mitgezählt. 
Diese Zahl ermittelt IT.NRW aus den zu Grunde liegen-
den LBV-Zahlfällen. Die Angaben zu „Beurlaubten, die 
vertreten werden“ nach § 73 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX, erge-
ben sich aus den Angaben der Dienstellen unter dem 
Menüpunkt Verwaltung – Bearbeitung Datenbestand – 
Dienststelle – Registerkarte Arbeitsplätze Teil 1. Die An-
gaben aus den Rechnungsdaten werden ebenfalls auto-
matisch aus den Eintragungen im Menüpunkt Verwal-
tung – Bearbeitung Datenbestand – Rechnung – ermittelt 
und in das Formular DzD eingetragen. Ebenso verhält es 
sich mit den Angaben aus Personendaten. Diese werden 
durch die Eingabe der Personendaten im Menüpunkt 
Verwaltung – Bearbeitung Datenbestand – Mitarbeiter- 
berechnet und in das Formular eingetragen. 

3.2 
Daten zur Person (DzP)

Alle hier aufgeführten Daten werden aus der Eingabe 
zum Mitarbeiter in dem Programm SWBA ermittelt. Die 
Darstellung gliedert sich in drei Teile. Im ersten Ab-
schnitt wird die Zuordnung der Person zu der Dienst-
stelle dargestellt. Daraufhin folgen im zweiten Abschnitt 
die persönlichen Angaben und im Abschnitt Nachweis-
daten werden die eingegeben Daten des Schwerbehin-
dertenausweises dargestellt. Änderungen der Nachweis-
daten sind nur in dem Formular unter Verwaltung – Be-
arbeitung Datenbestand – Mitarbeiter – möglich.

– MBl. NRW. 2009 S. 552
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II.

Ministerpräsident

Generalkonsulat der Republik Peru 
in Hamburg

Bek. d. Ministerpräsidenten – III A 2-03.08-1/09 
v. 17. 11. 2009

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung Republik Peru in Hamburg er-
nannten Herrn Luis Santiago ESPINOSA OYOLA am 
12. 11. 2009 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der 
Konsularbezirk umfasst die Länder Hamburg, Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein.

Das der bisherigen Generalkonsulin, Frau Maria Teresa 
Merino de Hart, am 21. 6. 2004 erteilte Exequatur ist er-
loschen.

– MBl. NRW. 2009 S. 556

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung
der Republik Österreich in Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidenten – III A 2-01.51-3/09 
v. 20. 11. 2009

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorar-
konsularischen Vertretung der Republik Österreich in 
Düsseldorf ernannten Herrn Hans Joachim Riesenbeck 
am 16. 11. 2009 das Exequatur als Honorarkonsul erteilt. 
Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung 
lautet:

  40212 Düsseldorf, Königsallee 90
 Telefon: 0211/130 69 680
 Telefax: 0211/863 90 449
 E-Mail: konsulat@austria-nrw.de
 Sprechzeit: Di, Mi und Do 9.00 – 12.00 Uhr 

– MBl. NRW. 2009 S. 556

Ministerpräsident

Generalkonsulat des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland in Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidenten – III A 2-01.51-3/09 
v. 20. 11. 2009

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland in Düsseldorf ernannten 
Herrn Malcolm SCOTT am 18. 11. 2009 die vorläufi ge Zu-
lassung als Generalkonsul erteilt. Der Konsularbezirk 
umfasst die Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Peter Tibber, 
am 8. 9. 2005 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2009 S. 556

III.

Landtagswahl 2005
Feststellung von Nachfolgern aus der 

Landesreserveliste
Bek. d. Landeswahlleiterin – 12-35.09.13

v. 23. 11. 2009

Die Landtagsabgeordneten Herr Christian Lindner 
(Freie Demokratische Partei) und Herr Thomas Jarzom-
bek (Christlich Demokratische Union Deutschlands) ha-
ben ihre Mandate mit Ablauf des 18. November 2009 
niedergelegt.

Als Nachfolgerin für Herrn Lindner ist mit Wirkung vom 
19. November 2009

 Frau Dr. Ute Dreckmann
 Graf-Adolf-Straße 15
 44866 Bochum

aus der Landesreserveliste der Freien Demokratischen 
Partei (FDP) Mitglied des Landtags.

Als Nachfolgerin für Herrn Jarzombek ist mit Wirkung 
vom 19. November 2009

 Frau Marie-Theres Ley
 Höltystraße 4
 50968 Köln

aus der Landesreserveliste der Christlich Demokrati-
schen Union Deutschlands Mitglied des Landtags.

Der Landtagsabgeordnete Rudolf Henke (Christlich De-
mokratische Union Deutschlands) hat sein Mandat mit 
Ablauf des 20. November 2009 niedergelegt.

Als Nachfolgerin ist mit Wirkung vom 22. November 2009

 Frau Claudia Middendorf
 Niederhofener Straße 51
 44263 Dortmund

aus der Landesreserveliste der Christlich Demokrati-
schen Union Deutschlands Mitglied des Landtags.

Bezug: Bek. d. Landeswahlleiterin v. 13. 6. 2005 (MBl. 
NRW. S. 727) und vom 12. 4. 2005 (MBl. NRW. S. 476)

– MBl. NRW. 2009 S. 556

Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2008 
und Entlastung des Vorstandes

Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
v. 30. 9. 2009

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 10. 9. 2009

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt dem vom 
Verwaltungsrat gefassten und nachfolgend aufgeführten 
Beschluss einstimmig zu.

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR 
AöR zum 31. Dezember 2008 mit einer Bilanzsumme von 
€ 152.523.241,68 und einem Bilanzverlust von 
€ 6.840.903,74 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Bilanzverlust zum 
31. Dezember 2008, der sich aus dem Jahresfehlbetrag 
2008 zusammensetzt, durch Entnahmen aus den Rückla-
gen wie folgt auszugleichen:

–  der stadtbahnbedingte Verlust in Höhe von 
€ 320.321,41 wird durch eine Entnahme aus

 der Stadtbahn-Kapitalrücklage ausgeglichen

–  der verbundbedingte Verlust in Höhe von 
€ 6.520.582,33 wird durch eine Entnahme aus 

 der Verbund-Kapitalrücklage ausgeglichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlas-
tung erteilt.
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Essen, den 30. September 2009

Herbert  N a p p
Vorsitzender Verwaltungsrat

– MBl. NRW. 2009 S. 556

Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 
für das Jahr 2008 und Entlastung 

des Verbandsvorstehers
Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

v. 30. 9. 2009

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 10. 9. 2009
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 
fasst einstimmig den folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR  
stellt den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2008 
mit einer Bilanzsumme von 12.560.885,38 EUR und ei-
nem Bilanzgewinn von 0.00 EUR fest,

beschließt zur Deckung des Fehlbetrages 2008 die Ent-
nahme aus der Sonderrücklage i. H. v. € 135.573,98 und 
die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H. v. 
1.283.301,16 und

erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 
2008 Entlastung.

Essen, den 30. September 2009

Adolf  M i k s c h
Vorsitzender Verbandsversammlung

– MBl. NRW. 2009 S. 557

Abschließender Vermerk der GPA NRW
Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

v. 19. 10. 2009

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Zweckverband Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31. 12. 2008 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH, 
Bochum, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 29. 7. 2009 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Essen, für 
das zum 31. Dezember 2008 endende Geschäftsjahr ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in 
der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Zweckverband Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen,

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverband Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Regelungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Essen. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweck-
verband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf 
die Ausführungen im Risikobericht des Lageberichtes 
hin. Dort ist zu den Risiken im SPNV-Bereich ausge-
führt, dass zum 31. Dezember 2008 eine Finanzierungs-
lücke in Höhe von ca. 41,6 Mio. € zuzüglich Verzugszin-
sen bestehen kann, wenn das von der DB Regio NRW 
GmbH und der VRR AöR unterzeichnete konkretisierte 
Eckpunktepapier sowie die darauf basierende Erklärung 
des Landes NRW zur zusätzlichen Finanzierung von 
Qualitätssteigerungsmaßnahmen im SPNV des VRR 
nicht umgesetzt werden. Für die Jahre ab 2009 ergäben 
sich dann zusätzliche Finanzierungslücken; für 2009 be-
trägt das Defi zit voraussichtlich 37,5 Mio. € mit steigen-
der Tendenz für die Folgejahre. Aufgrund der Gewähr-
trägerschaft der Zweckverbandsmitglieder für den VRR 
stehen den möglichen Finanzierungslücken im SPNV-
Bereich unmittelbare Ausgleichsansprüche gegen die 
Zweckverbandsmitglieder gegenüber.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH ausgewer-
tet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

GPA NRW
Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag

Thomas  K n u t h

– MBl. NRW. 2009 S. 557
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